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wenn ich nicht irre, schon mehr als seit einem Jahr
an der Tagesordnung des grossen Raths; und es wäre

sehr zu wünschen gewesen, der grosse Rath hätte vor

Uebcrsendung eines Beschlusses über einen einzelnen

herausgerissenen Theil dieser Polizcy, uns wenigstens

zuerst auch mit den Hanptgrnndsätzcn bekannt gemacht,

auf welche er seine med. Polizcyordnung gründen will.

Dann Aufsicht ans Nahrung und Getränk überhaupt

und ans Fleischnahrnng insbesondere, ist einzig ein

Gegenstand der medizinischen Polizcy, und gute be-

sondere Gesetze für diese einzelne!« Gegenstände müssen

aus den Grundsätzen der allgemeinen Polize» abgeleitet

werden oder an jene anpassend gemacht werden können.

Sczt z. B. ein künstig für unsere helv. Republik

festzusetzendes med. Polizeygesczbuch den Grundsatz fest,

daß alles dasjenige, was Erhaltung und Verbesserung

der öffentlichen Gesundheitsfürsorge betrift, der Ober-

aufsieht eines Obcrcollegii medici soll unterworfen seyn;

daß einem solchen Obereoliegio besondere Sanitätsämtcr

in einzelnen Cantonen oder Landschaften sollen unter-

geordnet seyn, welche auf alles, was in dem Canton

auf das öffentliche Gesundhcirswohl Einfluß haben

könnte, ihre Aufmerksamkeit richten und über die Be-

folgung der medizinischer Poüzeygesctze wachen svllcn;

daß in jedem einzelnen Distrikt lesende Distriktöärzte

werden angestellt werden, als Organe der Can-

tons, Sanitätsämter zur Aufsicht über Handhabung der

med. Polizeygesttze, und mit Sachkenntniß einzugeben-

de Nachrichten über jede Fälle, welche das öffentliche

Gcsundheitswohl gefährden könnten; wenn nebst diesen

in jedem einzelnen Distrikt und grössern Gemeinden in

einer öffentlichen Vieharzneyschule wohl unterrichtete
Viehärzte angestellt werden fällten; — wenn derglei-

chcn Grundsätze für eine medizinische Polizei) ausgestellt

würdest, so würde die Disposition dieser Resolution

ganz anders seyn, und zum Beyspiel- der so wichtige
Theil einer Aussicht über Fleischnahrung nicht allein den

Munizipalitcten, woes gar leicht ist, daß nicht ein

einziges Mitglied die dazu nöthigen Kenntnisse besizt;

nicht einzelnen Fleifchbeschauern, die so leicht betrogen

werden können, und deren Interesse es erfodern könnte,

sich bekriegen zu lassen, überlasten, sondern wenigstens

durch das Gesetz die Fälle bestimmen, wo von dem

Obercollcgio ode? den Sanitätsämtern eigentliche bestellte

Physiker in Verbindung mit den Munizipalen die Aufsicht
über Fleischverkauf halten, und in zweifelhaften Fällen
ihre gewissenhaften Gutachten zu Handen der Mnnizipali-
tcten u. Sanilälsämtern eingeben sollten. (D. Forts, si)

Man nigfaltigkeiten.
Aus einem Briefe, Baden, am ic>. Iuli^

Am ic>. Juni gab ich Ihnen Nachricht von den

Verfolgungen, die sich der geistliche Rath zu Constanze

gegen den Pfarrer Hübscher zu Muri und gegen dessen

Schriften, die anders nichts als einige vernünftige'
Aufklärungen über einige Religionsgcgenstände bezweken,

erlaubt hat. Vergl. Nepubl. Sr. zo. Ich hoste

damals unsere Regierung würde dem unbefugten Ein-
griff in ihre Rechte, von Seite der Herren in Com
stanz, pflichtmäßigen Widerstand leisten, und sich ausi
eine für alle Helvetier, die keine Rückkehr dcS Pfasi-

ftndespotism wollen, beruhigende Weise erklären: lei-
der ist dieß bisdahin nicht geschehen ; unter der Menge
anderer Geschäfte, scheint das gegenwärtige in Ne?-

gessenhcit gerathen zst^ seyn; es wird also Zeit
die Publizität zu gebrauchen: machen Sie gefälligst
die beyden nachfolgende» Aktenstücke bekannt ; ich werde

Ihnen in wenigen Tagen alles, was seither in diese?'

Sache gesehen ist ,zu gleichcher Bekanntmachung über»

senden.

Copia desvon bischöflich koisststnzifcher Curicr,'
iit Betreff des Bursters Pfarrer Hüb--
fchers erlassenen Rescripts.

Aus der Anzeige des Herrn Decans vom 2istew
dieses, haben wir mit Mißfallen vernohmen, daß-der

Pfarrer Hübscher z» Muri, durch seine becde im.
Druck beförderte Brochuren, nicht nur auf seine ka-

tholifche Pfarrgemeinde daselbst, sondern auch aus an-'
dere gntdenkende Katholiken, schlimmen Eindruck gs-
macht habe.

Wir geben diesem in der nebenfolgenden Signatur
unter Vorbehalt der weitern Ahndung, den verdientem

Verweis, und verwarnen denselben, daß er bey be-

fahrender Suspension sich künftig keine Verbreitung ährv-

licher Schriften und Grundsätze zur Schuld bringen-
soll.

Der Herr Decan wolle diese Signatur dem B. Pss
Hübscher alsbald insinuircn, und an uns über die gs-
schehene Insinuation verläßigen Bericht erstatten'.

Hjcrnächst wolle der Herr Decan der Munizipalitäst
zu Muri, und durch diese der gcsammten katholischen!

Pfarrgemeinde, in unserm Namen zu^ erkenxrw

Üben, daß wir die von dein Pf. Hübscher, im beiden.



Piecen aufgestellte Grundsätze, als irrig erklären, und

die gegen die Ordensgeistliche gewagte Vcrläumdnngen

fur höchst strafwürdig halten; auch daß hicrwegen die

gebührende Ahndung verfüget, und die anderwcile dem

vcrlohrnen Vertrauen und dem Seelenheil angenieste-

men Vorkehrungen, seiner Zeit werden getroffen werden.

So viel es die Verbreitung dieser frechen, und

von der katholischen Kirche gutgehcissencn Ordcnsstände

höchst beleidigenden Druckschriften in dem unterstehen-

den Landkapitel belangt, so geben wir dem Herrn
Decan in Auftrag, alle Pfarrherrn dortige» Kdpirel-
Bezirks zu verständigen, daß diese Schriften von uns

im Namen des bischöflichen Ordinariats, verboten

seyen; auch dieselbe anzuweisen, daß Sie so viel im,
mer thunlich, besagte Schriften einsammeln, deren

fernere Umherbictung hindern, und die an Hand ge.

brachten Stücke, auf die Seite schaffen, auch Ihre
Psarrgcnossene m't Gehöriger Bescheidenheit und Pa,
storalklugheit vor diesen und ähnlichen, mit Irrlehren
und Verläumdungen angefüllten Schriften, warnen
sollen.

Constanz, ex conlllio kwLlslìaiìiLO, den 24sten May
Igov.

Hschfürstlich bischöflich constantische Gr. Vicariats-
Canzlei. Sign. Vdt. P r c m a uer.

Copia der Signatur an den Säcnlar-Pfar-
rcr F. X. Hübscher in Muri.

Uns sind zwey Druckschriften, unter den Titeln:
Beantwortung der Frage: „Kann man zugeben, daß

den Mönchen überhaupt die Seelsorge überlassen werde,

>799 dann Erläuterungen gegen die altkatholische

Antwort, auf die ncukatholische Frage, i Zoo, zu Han-
den gekommen, deren Inhalt gar auffallend ist, und

welche nach verläßigen Nachrichten von dem Herrn
Pfarrer Hübscher verfasset sind.

Wir fanden bey Durchlesung dieser Schriften im
Voraus, daß gerade die gepriesene Wahrheitsliebe,
aus die sich der Autor sehr viel zu gut thut, am we-

nigsten hervorleuchtet, sondern daß im Gegentheil
Spottsncht und verächtliche Herabsetzung, der in der

katholischen Kirche von Urzeiten bestandenen und von
derselben gutgeheißenen Ocdensinstitute, bey Verfassung
beider Brochure», Antrieb und Absicht gewesen.

Solche gehäßige Ausfälle auf alte Einrichtungen
in der katholischen Religionsverfassung, stellen den Ca-

racter des unberuffenen Verfassers, bey allen Gulden-

kenden, in ein sehr ungünstiges Licht, besten Wir«
kungskrcis ihm viel würdigere Gegenstände zur Ans«

bildung und zum Gebrauch feiner von Gott erhalte-
.neu Talente darbietet, und tägliche Gelegenheit ver-

schasset, solche zur Erbauung und andcrweiten Besor-

guug, der Ihm anvertrauten Hecrde anzuwenden.
Wir können also nicht umhin, dem Herrn Pfarrer

als notorischen Verfasser beider vbengenannlen Schrift
ten, unser Mißfallen zu erkennen zu geben, daß Er
den gesammten Ordensstand, durch die in Druck ver-
breitete, von der katholischen Kirche verworffene und
verdammte Irrsätze und niederträchtige Verläumdun-
gen, worüber das bischöfliche Ordinariat sich die ge-
bührende Ahndung vorbehält, anzulasten und zu ver-
folgen, sich nicht geschcuel hat.

Damit aber für dermalen, wenigst der schlimme
Eindruck, welchen die beiden Druckschriften bey der

Pfarrgemeine zu Muri, und allen gutdenkcnden Ka-
tholiken verursachet haben, und die fernere Vebreitung
noch vergrößern würde, einigermassen gehemmet bleibe,
so befehlen wir dem Herrn Pfarrer bey dem diesseitig
bischöflichen Ordinariat schuldigen Gehorsam, und un,
ter Bedrohung der ix!c> koâo zu incurrireuden Sus-
pension ad vràe et siunsälÄinne, daß sich derselbe

von nun an, nicht mehr unterstehe, diese Druckschrift
ten auszustreuen, noch Grundsätze ähnlicher Art schrist.
lich oder mündlich zu verbreiten.

Der Herr Pfarrer wird bey ruhigem und reifen
Uebcrdenken seiner Standcspflichten, selbst finden, daß

fein Beruf gar nicht sey, über die Fähigkeit der Or- '

densgeistlichen, zur Verwaltung der Scelsorge, ein

Urtheil zu fällen, sondern im Gegentheil, daß seine

Pflicht erheische, seine Kräfte zum Besten seiner Pfarr-
gemeine, anzuwenden, und mit Ablegung aller Neue-

rungssucht, die zur Verwaltung feines Seelsorgeramts
erforderliche Kenntnisse und Eigenschaften Tag täglich
in vollkommener Maaß zu erwerben.

Constanz, ex Lonlllio PcLlsstalìico, am 24steu May
1800.

Hochfürstl. bischöflich constanzische geistliche

Raths, Präsident, Qssicialis u. Räthe.
Vdt. Prc mauer.

Grosser Rath, iz. Iul. Nichts von Be-
deutung.

Senat, 19. Juli. Verwerffung des Beschluss

ses, der eine Suspension des Gesetzes' über Fortsezung
der Militärschule verordnet.
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